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£)aS lieft kr ©efdjjâffômonn
2Cuê bem 9fafbetwerf beS ftytoeiseriftyett ^ationierungêmefenê.

Seit anfangs Rooember bes nergangenen 3abres werben
•a her gangen Schweig allmonatlich über nier Rtillionen Ra=
tjonierungsfarten' oerteilt. Sie Karte, bie ber eingetne Bürger
für feinen eigenen monatlichen Rerbraud) begiebt, ift inbeffen
nur eine neben anbern.

Sie R e r b r a u cb e r g r u p p e n.

Kußer ben prioaten Haushaltungen waren noeb brei an=
aere Rerbraitcbergruppen ba, .an bie gebaebt werben mußte.
®in banon, bie K r m e e, muß für ibre 93egiige an rationierten
Lebensmitteln gwar feine Rtarfen abgeben. Sie fefet ibren Re=
°arf felber feft urtb fteltt ibren ßieferanten Quittungen über bas
"^gegebene Quantum aus. Sann finb aber noeb bie fog. foi'f e f t i o e n Haushaltungen ba, wie Spitäler, Sana=
torien, 2lnftatten aller 2Xrt, beren Snfaffen rafcb wechfeln, aber
Rüürlicb auch gegeffen baben müffen. 3br Rebarf ift bureb eine
Sonbererbebung feftgeftettt werben. gür ibre Regüge erbebten
ne ®r o b b e g ü g e r c o u p o n s, bie gum ©infauf größerer
Quantitäten, 10 ober 100 fg, berechtigen. ßeßtere bienen auch
üer oierten 93erbraucbergruppe, ben perarbeitenben
getrieben, welche rationierte Rrobufte gu nicht rationierten
Lebensmitteln meiteroerarbeiten, wie etwa Konbitoreien mit
JÖrem ftarfen 93erbraucb oon Sucfer für bie Herftellung oon
®üßwerf.

Ser 20 e g ber R a t i o n i e r u n g s m a r f e n.
9Bas gefebiebt mit ben Rationierungsmarfen, bie ber ©in»

j^hte beim ©infauf bem Setailliften abgeliefert bat? — Ser
pbegereibänbler fammelt fie, um fieb feinerfeit bei feinem ßie»
ganten einbeefen gu fönnen. ©s ift nämlich beute in ber
Schweig nicht nur für ben lebten 93erbraud)er, fonbern auf
Jnmtlidjen Stufen bes ßebensmittelbanbets, alfo auch gwifeben
öetaillift unb ©roffift, ©roffift unb 3mporteur ober gabrifant
Jffu)., jeber Hanbel mit rationierten 2trtifetn nur gegen
Vergabe einer entfpreebenben 2lngabt 9t a t i o n i e «

,^9 s mar feit möglich. Sem Setaittiften leiften baber bie
ihm einlaufenben Rtarfen benfelben Sienft wie oorber fei»

'iem Sunben; ebenfo fpäter bem Rïigroffiften, bem ©roffiften
Ufr».

Um nun aber ben Hanbet nicht bamit gu beläftigen, Hun»
erte non Halb» unb Riertetfilomarfen oon Stufe gu Stufe gu

^ überall toieber oollftänbig burchgegäblt werben
^Bten, fann ber Setaillift bie bei ihm fich anfammelnben
tarfen fleiner Rerbraucbsmengen auf ber ©emeinbefanglei ge=

©oupons, bie gum Reguge einer entfprechenben größern
uantität berechtigen, eintaufeben. ©r ergiett bamit ben weitern
orteil, feinen ©infauf seitlich beliebig weit btnausfebieben gu

benn im ©egenfaß gu ben monatlich ausgefeilten ©in»

t Qhensmittelfarten haben bie im Saufch erlangten ßieferan«
"arten unbefchränft lange ©üttigfeit.
® t e man bem H a m ft e r n entgegentritt.
m

° feber 93iirger mit feiner ßebensmittelfarte im g an»

ç
©ebiet ber ©ibgenoffenfcbaft einfaufen fann, fo ift es jebem

^
ensmittelgefchäft möglich, feine Stufträge nach Relieben gu

qj
Sehen. Sie Rationierung ift in ber Sdjweig nicht mit bem

fett L^tengwang oerbunben. Sas ift feine Selbftoerftänblicb»

ttu'h wabern ßänbern, wie g. 23. Seutfcblanb unb ©nglanb,

beff ^ Konfument burd) bie Kationierungsmaßnabmen an
_Runte Setailgefchäfte, ber Hänbler an beftimmte ßieferanten
[irhi'^n. Rei uns legte man barauf ©emidjt, bie wirtfehaft»

Bewegungsfreiheit fo wenig wie möglich gu behinbem.

bish
^®snügte fich bamit, mit ber Rationierung eine gewiffe,

ber unbebeutenbe Rerbraucbseinfcbränfung unb »umlenfung

an

gu erwirfen; im übrigen ber in Kriegsgeiten immer gu beob»

achtenben ©efabr ber Hamfterei mit ihren fdjäblichen fogialen
Sluswirfungen — 93erteuerung, ja Rerfcbwinben ber lehens»

wichtigen Rabrungsmittel — gu begegnen.

Überwachung bes H a n b e l s.

ßeßteres ift inbeffen nur möglich, wenn es gelingt, jeg»

lichen S ch w a r g h a n b e t in rationierten Rrobuften wirffam
gu unt erb inb en. 9Bie ift bie Überwachung bes ^anbels
organifiert? — Ser gange fbanbel mit rationierten ßebensmit»
teln wirb an ber Stelle überwadjt, wo fie in ben Kreislauf bes
feb we ig erifeben SBirtfcbaftstebens eintreten: Reim 3mporteür
unb beim gabrifanten. Reibes ift relatio leicht möglich. Senn
bei erftern oerbinbert bie Secbnif, bie bie Soltoerwaltung feit
3abrgehnten gur Refämpfung bes Schmuggels ausgebilbet bat,
automatifd) aud) jeben febwargen ffianbel an rationierten 3ru=
portprobuften im ßanbesinnern. 9Bas bie gabrifanten betrifft,
fo ift ihre Überwachung ebenfo einfach, roeit fich bie Rrobuftion
auf importierte Robftoffe ftüßt unb weit fie, wie bei ber 3ucfer=
fabrifation, nur im ©roßen möglid) ift. Sluf biefe 2Beife fann
fich bie Überwachung auf bie Kontrolle einer oerbältnismäßig
fleinen gabl Retriebe befchränfen, anftatt auf bie große Slngaht
©roffiften unb Setailliften, 3nrporteuren unb gabrifanten, wenn
ber ßanbel auf allen feinen Stufen gu überwachen wäre. 3eber
3mporteur wirb für feine ©infubr, feber gabrifant für feine
Rrobufiton an rationierten ßebensmitteln auf einem Konto be=

laftet; für bie ©infenbung ber beim Rerfauf empfangenen Ra=

tionierungscoupons wirb er entlaftet.

Slrbeitsteilung gwifchen Runb unb Kantonen.
3ft ber organifatorifche 2lpparat bes Rationierungswefens

mehr gentraliftifch ober föberaliftifch aufgebaut? —
Sas Rationierungswefen ift in feinen ©runbfäßen oerein»

beitlicbt; aber in ber Surchfübrung finb Kantone unb ©emein»
ben weitgebenb gur Rlitwirfung berangegogen worben. Sie
©inbeitlichfeit geigt fich barin, baß im gangen ©ebiet ber Schweig
ein» unb biefelbe Rationierungsfarte oerwenbet wirb, beren
Stusfübrung unb Srucf bie Seftion für Rationierungswefen
überwacht. 2Bäbrenb im leßten Krieg ber Konfument mit einer
gangen Kolleftion oon Slusweifen gu tun hatte, ba bie Ra=

tionierung nicht nur oom Runb, fonbern auch non ben Kan»
tonen, ja oon ©emeinben ausging unb jebes Rrobuft feine
eigene Karte hatte, fiebt -er heute feine Regugsredjte überfichttich
auf einer eingigen Karte gufammengeftellt.

Sroß biefer Kongentration ber Kompetengen arbeitet bie
Seftion für Rationierungswefen in Rern mit einem erftaunlich
fleinen Rüroapparat; ein Seftionschef, ein Steltoertreter unb
gwei Safti;lograpbinnen. Sie Regugsberecbtigten feftguftellen,
über bfe ßagerbeftänbe ©rhebungen aufgunebmen unb bie 2lus»

weife an bie Reoölferung gu oerteilen, ift Rufgabe ber Kantone
unb ©emeinben.

Socb bat auch bie Rrioatwirtfchaft, haben Setailliften,
©roffiften, 3mporteure unb gabrifanten, Rufgaben erhalten.
So gefebiebt bie oben befebriebene Kontrolle ber 3mporteure
unb gabrifanten nicht bureb bie Seftion für Rationierungs»
wefen bireft, fonbern burch bas oon ihnen gebilbete friegswirt»
fd)aftlid)e Spnbifat ©ibaria. Siefes rechnet -mit feinen Rlit»
gliebern felber ab unb legt hierauf über feine Sätigfeit ber
Seftion für Rationierungswefen bes eibg. Kriegsernährungs»
amtes Recbenfchaft ab. So war man überall barauf bebadjt, fich

auf bie oorbanbenen organifatorifchen Rlöglichfeiten gu ftüßen
unb nicht neben bem fdjon beftehenben einen neuen organifa»
torifeben 2lpparat aufgugiehen. K. ©. S.

Nr, 25 Die Berner Woche 629

Das liest der Geschäftsmann

Aus dem Räderwerk des schweizerischen Rationierungswesens.

Seit anfangs November des vergangenen Jahres werden
in der ganzen Schweiz allmonatlich über vier Millionen Ra-
llonierungskarten verteilt. Die Karte, die der einzelne Bürger
iür seinen eigenen monatlichen Verbrauch bezieht, ist indessen
nur eine neben andern.

Die V e r b r a u ch e r g r u p p e n.

Außer den privaten Haushaltungen waren noch drei an-
dere Verbrauchergruppen da, .an die gedacht werden mußte.
Ein davon, die Armee, muß für ihre Bezüge an rationierten
Lebensrnitteln zwar keine Marken abgeben. Sie setzt ihren Be-
ears selber fest und stellt ihren Lieferanten Quittungen über das
abgegebene Quantum aus. Dann sind aber noch die sog. k ol -
Aktiven Haushaltungen da, wie Spitäler, Sana-
torien, Anstalten aller Art, deren Insassen rasch wechseln, aber
Natürlich auch gegessen haben müssen. Ihr Bedarf ist durch eine
Sondererhebung festgestellt worden. Für ihre Bezüge erhalten
ue Gr o ß b e z ü g e r c o u p o n s, die zum Einkauf größerer
Quantitäten, 16 oder 166 kg, berechtigen. Letztere dienen auch
ber vierten Verbrauchergruppe, den verarbeitenden
Getrieben, welche rationierte Produkte zu nicht rationierten
i^bensmitteln weiterverarbeiten, wie etwa Konditoreien mit
àem starken Verbrauch von Zucker für die Herstellung von
Süßwerk.

Der Weg der Rationierungsmarken.
Was geschieht mit den Rationierungsmarken, die der Ein-

àe beim Einkauf dem Detaillisten abgeliefert hat? — Der
Spezereihändler sammelt sie, um sich seinerseit bei seinem Lie-
Kanten eindecken zu können. Es ist nämlich heute in der
Schweiz nicht nur für den letzten Verbraucher, sondern auf
Gmtlichen Stufen des Lebensmittelhandels, also auch zwischen
àtaillist und Grossist, Grossist und Importeur oder Fabrikant
Aw., jeder Handel mit rationierten Artikeln nur gegen
Übergabe einer entsprechenden Anzahl Ration ie-
^ngsmarken möglich. Dem Detaillisten leisten daher die

ihm einlausenden Marken denselben Dienst wie vorher sei-
Uem Kunden; ebenso später dem Migrossisten, dem Grossisten
usw.

Um nun aber den Handel nicht damit zu belästigen, Hun-
^rte von Halb- und Viertelkilomarken von Stufe zu Stufe zu

' à überall wieder vollständig durchgezählt werden
ußten, kann der D etaillist die bei ihm sich ansammelnden
mrken kleiner Verbrauchsmengen auf der Gemeindekanzlei ge-

Coupons, die zum Bezüge einer entsprechenden größern
Uantltät berechtigen, eintauschen. Er erzielt damit den weitern
orteil, seinen Einkauf zeitlich beliebig weit hinausschieben zu

^ im Gegensatz zu den monatlich ausgestellten Ein-
l ^bensmittelkarten haben die im Tausch erlangten Lieseran-

Zarten unbeschränkt lange Gültigkeit.
Wie man dem Hamstern entgegentritt.
So wie jeder Bürger mit seiner Lebensmittelkarte im gan-

» Gebiet der Eidgenossenschaft einkaufen kann, so ist es jedem

y
ênsinittelgeschâft möglich, seine Aufträge nach Belieben zu
geben. Die Rationierung ist in der Schweiz nicht mit dem

kell ^à^Iwang verbunden. Das ist keine Selbstverständlich-

wo V andern Ländern, wie z. B. Deutschland und England,
best' ^ Konsument durch die Rationierungsmaßnahmen an

iMmte Detailgeschäfte, der Händler an bestimmte Lieferanten
uns legte man darauf Gewicht, die wirtschaft-

Bewegungsfreiheit so wenig wie möglich zu behindern,
bis?, ^gnügte sich damit, mit der Rationierung eine gewisse,

der unbedeutende Verbrauchseinschränkung und -umlenkung

an

zu erwirken; im übrigen der in Kriegszeiken immer zu beob-
achtenden Gefahr der Hamsterei mit ihren schädlichen sozialen
Auswirkungen — Verteuerung, ja Verschwinden der lebens-
wichtigen Nahrungsmittel — zu begegnen.

Überwachung des Handels.
Letzteres ist indessen nur möglich, wenn es gelingt, jeg-

lichen Schwarzhandel in rationierten Produkten wirksam
zu unterbinden. Wie ist die Überwachung des Handels
organisiert? — Der ganze Handel mit rationierten Lebensmit-
teln wird an der Stelle überwacht, wo sie in den Kreislauf des

schweizerischen Wirtschaftslebens eintreten; Beim Importeur
und beim Fabrikanten. Beides ist relativ leicht möglich. Denn
bei erstem verhindert die Technik, die die Zollverwaltung seit

Jahrzehnten zur Bekämpfung des Schmuggels ausgebildet hat,
automatisch auch jeden schwarzen Handel an rationierten Im-
portprodukten im Landesinnern. Was die Fabrikanten betrifft,
so ist ihre Überwachung ebenso einfach, weil sich die Produktion
auf importierte Rohstoffe stützt und weil sie, wie bei der Zucker-
fabrikation, nur im Großen möglich ist. Auf diese Weise kann
sich die Überwachung auf die Kontrolle einer verhältnismäßig
kleinen Zahl Betriebe beschränken, anstatt auf die große Anzahl
Grossisten und Detaillisten, Importeuren und Fabrikanten, wenn
der Handel auf allen seinen Stufen zu überwachen wäre. Jeder
Importeur wird für seine Einsuhr, jeder Fabrikant für seine

Produkiton an rationierten Lebensmitteln auf einem Konto be-

lastet; für die Einsendung der beim Verkauf empfangenen Ra-
tionierungscoupons wird er entlastet.

Arbeitsteilung zwischen Bund und Kantonen.
Ist der organisatorische Apparat des Rationierungswesens

mehr zentralistisch oder föderalistisch aufgebaut? —
Das Rationierungswesen ist in seinen Grundsätzen verein-

Hecklicht; aber in der Durchführung sind Kantone und Gemein-
den weitgehend zur Mitwirkung herangezogen worden. Die
Einheitlichkeit zeigt sich darin, daß im ganzen Gebiet der Schweiz
ein- und dieselbe Rationierungskarte verwendet wird, deren
Ausführung und Druck die Sektion für Rationierungswesen
überwacht. Während im letzten Krieg der Konsument mit einer
ganzen Kollektion von Ausweisen zu tun hatte, da die Ra-
tionierung nicht nur vom Bund, sondern auch von den Kan-
tonen, ja von Gemeinden ausging und jedes Produkt seine
eigene Karte hatte, steht er heute seine Bezugsrechte übersichtlich
auf einer einzigen Karte zusammengestellt.

Trotz dieser Konzentration der Kompetenzen arbeitet die
Sektion für Rationierungswesen in Bern mit einem erstaunlich
kleinen Vüroapparat; ein Sektionschef, ein Stellvertreter und
zwei Daktylographinnen. Die Bezugsberechtigten festzustellen,
über die Lagerbestände Erhebungen aufzunehmen und die Aus-
weise an die Bevölkerung zu verteilen, ist Aufgabe der Kantone
und Gemeinden.

> Doch hat auch die Privatwirtschaft, haben Detaillisten,
Grossisten, Importeure und Fabrikanten, Aufgaben erhalten.
So geschieht die oben beschriebene Kontrolle der Importeure
und Fabrikanten nicht durch die Sektion für Rationierungs-
wesen direkt, sondern durch das von ihnen gebildete kriegswirt-
schaftliche Syndikat Eibaria. Dieses rechnet mit seinen Mit-
gliedern selber ab und legt hierauf über seine Tätigkeit der
Sektion für Rationierungswesen des eidg. Kriegsernährungs-
amtes Rechenschaft ab. So war man überall darauf bedacht, sich

auf die vorhandenen organisatorischen Möglichkeiten zu stützen
und nicht neben dem schon bestehenden einen neuen organisa-
torischen Apparat aufzuziehen. K. E. S.
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